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Brüssel, den qii ^ 206 

Herrn 
Guido Strack 
Allerseelenstraße In 
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ask+request-1572-
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PER E-MAIL UND EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN 

Ihr Antrag auf Zugang zu Dokumenten - Aktenzeichen GestDem Nr. 2014/5291 

Sehr geehrter Herr Strack, 

ich nehme Bezug auf Ihren Antrag vom 2. November 2014, der am 10. November 2014 
unter dem oben genannten Aktenzeichen registriert wurde. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission1 (im Folgenden „Verordnung 1049/2001") 
beantragen Sie Zugang zu folgenden Dokumenten: 

„allen Dokumenten über die beim Juristischen Dienst vorhandenen Datenbanken, 
ihre Struktur, Funktionsweise und Bedienung einschließlich aller Anhänge und 
technischen Beschreibungen sowie 

sämtlichen Ausschreibungsunterlagen, Lastenheften und andere Dokumenten 
einschließlich aller Anhänge und technischen Beschreibungen, die mit der 
externen Erstellung oder Planung solcher Datenbanken im Zusammenhang 
stehen". 

Am 22. Dezember 2014 übersandte ich Ihnen das Verzeichnis von acht Datenbanken, die 
als unter Ihren Antrag fallend ermittelt wurden, sowie das Verzeichnis der ermittelten 
Dokumente. Meine erste Antwort bezog sich auf die Datenbanken: 

1. BC (Base contentieux): Datenbank über Rechtssachen vor den Gerichten 
der Europäischen Union (EuGH usw.), 

2. WTO-LD (suivi du contentieux devant le WTO): Datenbank über 
Verfahren bei der WHO, 

1 ABl. L 145 vom 31. Mai 2001, Seite 43 
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In diesem ersten Schreiben bat ich um eine angemessene Lösung aufgrund der großen 
Zahl der Ihren Antrag betreffenden Dokumente. Per E-Mail vom 3Š Januar 2015 äußerten 
Sie Ilir Einverständnis, die Antwort im Hinblick auf die Datenbanken SOLON und 
SOLON KM bis Ende Januar und die Antwort im Hinblick auf die fünf letzten 
Datenbanken (FINSJ, NEMOS, JurRev, NAT und RECO)3 bis Ende Februar 2015 zu 
erhalten. 

Wie in meiner Antwort vom 22. Dezember 2014 aufgeführt (Dokument beigefügt), 
wurden die folgenden Dokumente als unter den Teil Ihres Antrags im Hinblick auf 
SOLON und SOLON KM fallend ermittelt: 

7. JUR(2008)90014: Solon Update - Zusatzspezifikationen 
8. JUR(2009)90061 : Regeln für die Rechte auf Zugang zu Dokumenten in SOLON 
9. JUR(2010)90024: Zusatzspezifikationen - Scannen von Dokumenten 
10. Ares(2010)880346: HAN@SJ WP1 - Spezifikationen 
11. Ares(2011)1187043: Spezifikation für das Suchmodul für die „Chroniques de 

jurisprudence" 
12. Ares(2012)642104: Allgemeiner Testverlauf 
13. Ares(2013)215967: PDF Merge - Allgemeiner Testverlauf 
14. Ares(2013)363073: Das Zerlegen von Dokumenten der Reihe „Aperçu de 

jurisprudence" - Spezifikation 
15. Ares(2013)3118220: Spezifikation, Umgang und Verwendung der Marker 

„Thèmes juridiques" 

Ich möchte Sie daraufhinweisen, dass es sich bei diesen Dokumenten um Dokumente zu 
den derzeit laufenden Datenbanken handelt. 

Nach einer eingehenden Prüfung der Dokumente 7 bis 15 freue ich mich, Ihnen mitteilen 
zu können, dass diese Dokumente vollständig zugänglich gemacht werden können, mit 
Ausnahme der Namen von nicht zum gehobenen Kommissions-Management gehörenden 
Bediensteten, da es sich hierbei um persönliche Daten handelt, die unter die 
Ausnahmeregelung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b („Schutz personenbezogener 
Daten")4 der Verordnung 1049/2001 fallen. 

Die Offenlegung personenbezogener Daten würde die Rechte der betroffenen Personen 
auf den berechtigten Schutz ihrer Privatsphäre verletzen und damit gegen Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 1049/2001 verstoßen. Gemäß EU-Recht über den 
Schutz personenbezogener Daten darf die Kommission nur dann personenbezogene 

2 SOLON und SOLON KM: Datenbank der JD-Dokumente und Knowledge Management. 

3 FINSJ (Datenbank über die Finanz- und Vertragsverwaltung des JD); NEMOS (Datenbank über 
Klageerhebungen im Rahmen von Vertragsverletzungen durch die Mitgliedstaaten); JurRev 
(Datenbank der Revisionen, die das Team „Qualität der Gesetzgebung" vornimmt); NAT (Datenbank 
über nationale Rechtssachen) und RECO (Datenbank über die Einziehung von Forderungen). 

4 „Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes 
beeinträchtigt würde: [...] (b) der Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, 
insbesondere gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener 
Daten 
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Daten verarbeiten, wenn eine solche Verarbeitung für einen bestimmten Zweck5 

notwendig und angemessen ist. Im vorliegenden Fall sehe ich keinen Hinweis auf die 
Notwendigkeit, diese personenbezogenen Daten zugänglich zu machen. 

Folglich erhalten Sie in der Anlage eine geschwärzte Fassung der Dokumente 7 bis 15. 
Ich muss Sie allerdings darauf hinweisen, dass die Dokumente ohne vorherige 
Genehmigung der Kommission weder vervielfältigt noch zu kommerziellen Zwecken 
verbreitet werden dürfen. 

Sollte Ihnen an einer Überprüfung dieses Standpunktes gelegen sein, so können Sie 
binnen 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens bei der Generalsekretärin der 
Kommission unter der nachstehenden Anschrift schriftlich einen Zweitantrag stellen. 

Die Generalsekretärin wird Sie innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Tag der 
Registrierung Ihres Antrags über das Ergebnis einer solchen Überprüfung in Kenntnis 
setzen. Der beantragte Zugang zu dem Dokument wird Ihnen entweder gewährt oder 
verwehrt. In letzterem Fall werden Sie über Ihre Rechtsmittel belehrt. 

Der gesamte Schriftverkehr ist an folgende Anschrift zu richten: 

An die Generalsekretärin 
Europäische Kommission 
B-1049 BRÜSSEL 
xxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx 

Luis ROMERO REQUENA 

Anlagen: 9 

5 Urteil des Gerichtshofs vom 29. Juni 2010, Rs C-28/08P, Europäische Kommission / The Bavarian 
Lager Co. Ltd (Randnr. 77-78), Sammlung der Rechtsprechung 2010 Seite 1-6055. 
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